
Zusatzfragen von  
AM Dalitz 
Kann es sein, dass der Sachverhalt, 3. Absatz, bezüglich der Alarmierungszeiten nicht 
wahrheitsgetreu wiedergegeben wurde? 
 
AM Freynick 
1. Kann die Verwaltung ausführen, in wieweit hier verschiedene Zeiten, von der 

Meldung des Rohrbruchs bis zum Eingreifen des Stadtbetriebes bzw. 
Wasserwerkes, zustande gekommen sind?  

Antwort zur Anfrage von AM Dalitz und AM Freynick: 
Städtischerseits können nur die Angaben der Rufbereitschaft und des Stadtbetriebes 
entgegengenommen werden. 
2. Wurde die Vorlage durch den Stadtbetrieb selbst angefertigt? 
Antwort: 
Da dies auch im Zusammenhang mit entsprechenden verkehrsbehördlichen Anordnungen zu 
sehen ist, wurden die Fragen aus der Verwaltung heraus, nach Auskunft des Stadtbetriebes, 
beantwortet.  


